


 

Beiblatt zu Anlage 7 
 (zu § 30 Abs. 3, § 97 Abs. 2 Nr. 3) 

 
 

Informationen zum Datenschutz 
 
 
Für die mit Ihrer Unterstützungsunterschrift angegebenen personenbezogenen Daten gilt: 

1.  Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, die Mindestzahl von Unterstützungsunterschriften für Kreis-
wahlvorschläge nach § 14 Abs. 2 und 3 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (LWG) nachzuweisen. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Datenschutz-
Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetzes Sachsen-Anhalt (DSAG LSA) in Verbindung mit Artikel 6 Abs. 1 Buchst. c und 
Artikel 9 Abs. 2 Buchst. g der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) in Verbindung mit den §§ 14, 
21, 22, 23 LWG und den §§ 30, 32 und 33 der Landeswahlordnung (LWO). 

2.  Sie sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die Eintragung Ihrer personenbezogenen 
Daten ist freiwillig. 

Ihre Unterstützungsunterschrift für den Kreiswahlvorschlag der Partei oder der sich einzeln bewerbenden Person ist je-
doch nur mit diesen Angaben gültig. 

3.  Verantwortlich für die Verarbeitung der mit Ihrer Unterstützungsunterschrift angegebenen personenbezogenen Daten ist 
die Unterstützungsunterschriften sammelnde Partei oder die Unterstützungsunterschriften sammelnde sich einzeln be-

werbende Person (…………………………………………………………………………………………………………………....).1) 

Nach Einreichung der Unterstützungsunterschriften bei der zuständigen Kreiswahlleitung ist die Kreiswahlleitung (Lan-

deshauptstadt Magdeburg, Kreiswahlleitung, Wahlamt, Julius-Bremer-Straße 10, 39104 Magdeburg) 2) für die Verarbei-

tung der personenbezogenen Daten verantwortlich. 

Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Erstellung der Wahlrechtsbescheinigung ist die 
Gemeinde, bei der Sie mit Ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind. 

4.  Empfangende Stelle der personenbezogenen Daten ist der zuständige Kreiswahlausschuss (Postanschrift: c/o Kreiswahl-
leitung, siehe oben Nummer 3). 

Im Falle einer Beschwerde gegen die Zurückweisung eines Kreiswahlvorschlages nach § 34 Abs. 1 LWO kann auch der 
Landeswahlausschuss empfangende Stelle der personenbezogenen Daten sein. 

Im Falle von Wahleinsprüchen können auch der Landtag, die sonstigen nach dem Wahlprüfungsgesetz am Verfahren Be-
teiligten sowie das Landesverfassungsgericht, in anderen Fällen auch andere Gerichte empfangende Stelle der perso-
nenbezogenen Daten sein. 

5.  Die Frist für die Speicherung der personenbezogenen Daten richtet sich nach § 101 Abs. 1 LWO: Formblätter mit Unter-
stützungsunterschriften für Wahlvorschläge sind nach Ablauf von neun Monaten seit der Wahl zu vernichten, wenn nicht 
die Landeswahlleitung mit Rücksicht auf ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet oder sie für 
die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können. 

6.  Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 DSAG LSA in Verbindung mit Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von 
der verantwortlichen Stelle über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Auskunft verlangen. 

7.  Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 DSAG LSA in Verbindung mit Artikel 16 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von 
der verantwortlichen Stelle die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Dadurch wird Ihre Unterstüt-
zungsunterschrift nicht zurückgenommen. 

8.  Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 DSAG LSA in Verbindung mit Artikel 17 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von 
der verantwortlichen Stelle die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit Ihre perso-
nenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind und die Speicherfrist ab-
gelaufen ist, Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder die verantwortliche Stelle zur Lö-
schung verpflichtet ist. Dadurch wird Ihre Unterstützungsunterschrift nicht zurückgenommen. 

9. Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 DSAG LSA in Verbindung mit Artikel 18 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von 
der verantwortlichen Stelle statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, soweit Ihre personenbezo-
genen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind oder Ihre personenbezogenen Da-
ten unrechtmäßig verarbeitet wurden. Sie können die Einschränkung der Verarbeitung auch dann verlangen, wenn Sie 
der Auffassung sind, dass Ihre personenbezogenen Daten unrichtig sind. Durch einen Antrag auf Einschränkung der Ver-
arbeitung wird Ihre Unterstützungsunterschrift nicht zurückgenommen. 

10.  Datenschutzrechtliche Beschwerden können Sie an den Landesbeauftragten für den Datenschutz (Postanschrift: Landes-
beauftragter für den Datenschutz, Leiterstraße 9, 39104 Magdeburg, E-Mail: poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de) und ge-
gebenenfalls an die für den Datenschutz beauftragte Person der jeweils für die Datenverarbeitung verantwortlichen Stelle 
(siehe oben Nummer 3) richten. 

 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
1) Name und Kontaktdaten sind von der Partei oder der sich einzeln bewerbenden Person einzutragen. 
2) Kontaktdaten der zuständigen Kreiswahlleitung sind von der Kreiswahlleitung einzutragen. 
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